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Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 24/2024 
Sachgebiet 07.5: Wegweisung, Nummerierung  

 
 
Oberste Straßenbaubehörden der Länder 
Für die Straßenverkehrs-Ordnung und die Verkehrspolizei 
zuständigen obersten Landesbehörden 
Fernstraßen-Bundesamt 

n a c h r i c h t l i c h :  
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Bundesanstalt für Straßenwesen 
DEGES: Deutsche Einheit 
 Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH 
Bundesrechnungshof 
 
Betr.: Einführung eines Erfassungsprogramms Straßenverzeich-

nisse für das Bundesstraßenverzeichnis (BVerz) und das  
Autobahnverzeichnis (AVerz) 

Bezug: Bund-Länder-Dienstbesprechung über verkehrstechnische Angelegenheiten (vkt)  
vom 15. und 16. 11. 2017 
 

Anlg. 1: Handreichung für die Einführung eines Erfassungsprogramms Straßenverzeichnisse  
für das Bundesstraßenverzeichnis (BVerz) und das Autobahnverzeichnis (AVerz) 

 
I. 

Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) sind Straßenverzeichnisse für die 
Bundesfernstraßen zu führen. Die Verzeichnisse enthalten sämtliche Straßen, die gemäß § 2 
FStrG als Bundesfernstraßen gewidmet sind.  

Sowohl das Autobahnverzeichnis (AVerz) als auch das Bundesstraßenverzeichnis (BVerz) 
wurden bisher von der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Digitales und Verkehr (BMDV) erstellt und als Berichte veröffentlicht. Das AVerz 
wurde zuletzt 2016, das BVerz 2009 aktualisiert. Eine digitale Lösung zur einheitlichen und 
strukturierten Erfassung der Daten stand nicht zur Verfügung. 

Die Bund-Länder-Dienstbesprechung über verkehrstechnische Angelegenheiten (vkt) hat  
daher das BMDV gebeten, für das BVerz ein webbasiertes Erfassungsprogramm mit geogra-
phischem Straßennetzbezug und integrierter Kartenfunktion zur Verfügung zu stellen. Im Zuge 
der Konzeption des Erfassungsprogramms wurden die Funktionalitäten auch auf das AVerz 
ausgeweitet. 

II. 

Das Erfassungsprogramm Straßenverzeichnisse wurde unter Federführung der BASt entwi-
ckelt und ist nun weitgehend fertiggestellt. Die Pflege und die Datenhaltung des AVerz und 
BVerz sollen ausschließlich über das Programm geführt werden. Auch die Ausgabe der veröf-
fentlichungsfähigen Straßenverzeichnisse erfolgt mit dem Programm. Die Funktionalitäten des 
Erfassungsprogramms wurden im Rahmen der vkt bereits vorgestellt. 

Seit dem 1.1.2021 bestimmt das Fernstraßen-Bundesamt nach § 1 Abs. 5 Satz 2 FStrG die 
Nummerung und Bezeichnung der Bundesfernstraßen. Als Annex zu dieser gesetzlich zuge-
wiesenen Aufgabe und den widmungsrechtlichen Zuständigkeiten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
Fernstraßen-Bundesamt-Errichtungsgesetz) hat das BMDV dem Fernstraßen-Bundesamt die 
Fortschreibung und Herausgabe der Straßenverzeichnisse als Daueraufgabe übertragen. Die 
BASt verantwortet den systemtechnischen Betrieb und die Entwicklung des Erfassungspro-
gramms. 



Die jeweils aktuellen Straßenverzeichnisse werden nach abschließender Überarbeitung auf der 
Internetseite des FBA (www.fba.bund.de) bereitgestellt. Sie stehen allen interessierten Stellen 
kostenfrei zur Verfügung. 

Weitergehende Informationen zur Erstbefüllung der Verzeichnisse, zu deren Pflege sowie zu 
Kontaktdaten des FBA und der BASt bitte ich der Handreichung in Anlage 1 zu entnehmen. 

III. 

Ich bitte die Obersten Straßenbaubehörden der Länder, das ARS einzuführen und mir eine  
Kopie ihrer Einführungserlasse zu übersenden. 

Hiermit führe ich das ARS für das Fernstraßen-Bundesamt ein. Gegenüber dem Fernstraßen-
Bundesamt wird dieses ARS mit Bekanntgabe inhaltlich wirksam. Das Fernstraßen-Bundesamt 
wird gebeten, das ARS gegenüber der Autobahn GmbH des Bundes einzuführen. Ich bitte, mir 
eine Kopie der Einführungserlasse zuzusenden. 

Die Einführungserlasse bitte ich an das Referat StB 26 zu senden  
(ref-stb26@bmdv.bund.de). 

Im Auftrag 
Michael Puschel 
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Anlage 1 zum Allgemeinen Rundschreiben Straßenbau Nr. 24/2024 
 
Handreichung für die Einführung eines Erfassungsprogramms  
Straßenverzeichnisse für das Bundesstraßenverzeichnis (BVerz)  
und das Autobahnverzeichnis (AVerz) 

Erstbefüllung der Verzeichnisse 
Es ist geplant, das BVerz im Jahr 2025 und das AVerz im Jahr 2026 erstmalig über das Erfas-
sungsprogramm Straßenverzeichnisse zu veröffentlichen. Vor der Veröffentlichung sind die 
Verzeichnisse mithilfe des Erfassungsprogramms zu prüfen und fortzuschreiben. Die Netzda-
ten basieren auf dem Bundesinformationssystem Straße (BISStra) der BASt. Daten aus dem 
BVerz 2009 und dem AVerz 2016 wurden in das Erfassungsprogramm übernommen, wenn 
diese dem aktuellen Netz bei einem automatischen Datenabgleich zugeordnet werden konnten. 
Durch den Anschluss der beiden Straßenverzeichnisse an das BISStra erfolgen Datenaktuali-
sierungen in beide Richtungen. Dies dient der Minimierung des Betreuungsaufwands beider 
Systeme. 

Ausschließlich in den Straßenverzeichnissen zu bearbeitende Informationen wie Fernziele wer-
den automatisch in das BISStra übertragen. Änderungen am Straßennetz mit den Netzknoten, 
Abschnitten etc. oder an den für das AVerz relevanten Nebenanlagen/-betrieben (z. B. Rastan-
lagen oder Meistereien) werden hingegen nur in BISStra bzw. im Erfassungstool Rastanlagen 
gepflegt. Sie werden automatisch in das Erfassungsprogramm Straßenverzeichnisse übernom-
men und dem Anwender über Änderungsmeldungen kenntlich gemacht. Diese Daten können 
dann gezielt nochmals geprüft werden, bevor sie quittiert und final übernommen werden. Im 
Falle einer Unplausibilität in den Straßendaten sind ggf. die ursprünglichen Datenlieferungen 
der Länder bzw. der Autobahn GmbH des Bundes an das BISStra in Abstimmung mit der BASt 
zu prüfen und zu korrigieren. 

Fortlaufende Pflege der Verzeichnisse 
Ab dem Jahr 2027 ist geplant, beide Verzeichnisse gemeinsam jährlich zu veröffentlichen. Für 
eine fortlaufende Pflege der Verzeichnisse sind die zugrunde liegenden Daten, wie beispiels-
weise die Fern- und Nahziele im BVerz, Erfassungsprogramm kontinuierlich aktuell zu halten. 
Es wird empfohlen, dass die Aktualisierung in Abhängigkeit mit der regelmäßigen Netzpflege 
des Straßennetzes in BISStra erfolgt. Dadurch wird sichergestellt, dass der Umfang der für die 
Straßenverzeichnisse relevanten Änderungsmeldungen nicht zu groß wird. Diese sollten suk-
zessive geprüft und bearbeitet werden, um eine fortlaufende Aktualisierung zu gewährleisten. 

Hierfür ist sicherzustellen, dass die BASt eine regelmäßige (quartalsweise) Lieferung der  
aktualisierten Daten zum Straßennetz durch die Länder und die Autobahn GmbH des Bundes 
erhält. 

Kontaktdaten 
Fragen, Probleme oder Störungsmeldungen nimmt die koordinierende Stelle im FBA unter 
dem Funktionspostfach strverz@fba.bund.de entgegen. Der Bezug von Zugangsdaten zum Er-
fassungsprogramm erfolgt über die BASt unter dem Funktionspostfach strverz@bast.de. Eine 
erste Abfrage der zuständigen Koordinationsstellen bei den Ländern und der Autobahn GmbH 
des Bundes für die Pflege des BVerz wurde bereits über den Verteiler der vkt durchgeführt. 
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